
 
Anlage 1 zur Gebührenordnung in der Fassung vom 20.01.2009 
 
 

Gebührenverzeichnis 
 

I. Allgemeine Gebühren 

 

 

1. Ausstellung von Bescheinigungen, je nach Aufwand  
 

  10,00 € - 50,00 €  

2. Ausstellung von Zweitfertigungen von Urkunden 
 

  10,00 € 

3. Ausstellung von Bescheinigungen in Adoptionsverfahren 
 

100,00 € 

4. Schreibgebühren je Seite 
 

    4,00 € 

5. Ablichtungen je Seite 
 

    2,00 € 

6. Mahngebühren 1. Mahnung 
 

  10,00 € 

7. Mahngebühren 2. Mahnung 
 

  20,00 € 

8. Portokosten pauschal 
 

    5,00 € 

9. Telekommunikationsgebühren pauschal  
 

  10,00 € 

10. Antragsverfahren HPC 
 

  40,00 € 

 
II. Dienstleistungen 

 

 

1. Überlassung von technischen Geräten wie Overhead-Projektor, 
Beamer, etc. pro Tag  

 

  50,00 €  

2. Sicherheitsleistung 
      a) Overhead-Projektor 
      b) Beamer 

 
200,00 € 
500,00 € 
 

3. Benutzung des Moderatorenkoffers mit Inhalt 
 

  30,00 € 

4. Veröffentlichung einer Anzeige auf der Homepage bei Übermittlung 
des vollständigen Textes als Datei 

 

  30,00 € 

5. Veröffentlichung einer Anzeige auf der Homepage bei sonstiger 
Form der Übermittlung des Textes 

 

  60,00 € 

6. Überlassung eines Sitzungsraums 
 

100,00 € 

7. Sonstige Dienstleistungen, z. B. Bereitstellung von Getränken, 
Schreibunterlagen etc. 

 

tatsächlicher Aufwand 

8. Reisekostenvergütung und Auslagenersatz für Tätigkeiten außerhalb 
der Kammer 

 

Entsprechend 
Entschädigungsordnung in 
der jeweils geltenden Fassung 



 
III. Fortbildung 

 

 

1. Zertifizierung von Fortbildungsveranstaltungen nach Aufwand und 
Auslobung der Veranstaltungen, soweit Teilnahme nicht kostenfrei 

 

  bis zu 150,00 €  

2. Zertifizierung von Fortbildungsveranstaltungen, die aus mehreren 
Blöcken bestehen, ab dem 2. Block 

 

  20,00 € 

3. Anerkennung von Supervisoren / Selbsterfahrungsleitern / 
Sachverständigen nach Aufwand 

 

bis zu 300,00 € 

4. Akkreditierung von Fortbildungsveranstaltern nach Aufwand 
 

bis zu 900,00 € 

5. Überprüfung von im Rahmen der Fortbildung erworbener 
Fachkunde 

 

300,00 € 

 
IV. Weiterbildung 

 

 

1. Anerkennung einer Weiterbildungsstätte nach Aufwand 
 

  bis zu 900,00 €  

2. Anerkennung von Supervisoren / Selbsterfahrungsleitern /  
Weiterbildungsermächtigten nach Aufwand 

 

bis zu 300,00 € 

3. Durchführung von mündlichen Prüfungen durch einen 
Prüfungsausschuss (reguläre Weiterbildung, Übergangsbestim-
mungen und EG-Recht) 

 

500,00 € 

4. Überprüfung von Anträgen ohne mündliche Prüfung (reguläre 
Weiterbildung und Übergangsbestimmungen) 

 

300,00 € 

5. Überprüfung von Anträgen ohne mündliche Prüfung (EG-Recht) 
nach Aufwand 

 

300,00 € 

 
V. Bestätigung von im Ausland erworbenen Qualifikationen 

 

 

Anerkennung Von EG-Zertifikaten im Rahmen von Fort- und 
Weiterbildung 
 

165,00 €  

 
VI. Arbeit der Ausschüsse und Kommissionen 

 

 

A. Schlichtungsausschuss und alle weiteren Entscheidungs-

kommissionen, ausgenommen Ethikkommission und Prüfungs-

ausschüsse im Rahmen der Weiterbildung 

 

 

1. ausschließliche Erledigung durch den Vorsitzenden 
 

100,00 € 
 

2. Erledigung durch Ausschuss oder Kommission im schriftlichen 
Verfahren 

 

120,00 € 

3. Erledigung durch Ausschuss oder Kommission mit Anhörung 
 

500,00 € 



 
4. Erledigung durch Ausschuss oder Kommission mit Anhörung und 

Gutachtenanforderung 
 

500,00 € zzgl. der Kosten des 
Gutachtens 

B Ethikkommission 

 

 

1. Monozentrische Klinische Prüfung/Studie (z. B. AMG, MPG. 

Klinische Forschung) 

 

a. Votum (zustimmende/ablehnende Bewertung) 
 

1.500,00 € 

b. Amendment/nachträgliche Änderungen 
      Formale Prüfung 
      Inhaltliche Prüfung 
      Neubewertung des Votums 
 

 
100,00 – 400,00 € 
400,00 – 600,00 € 
600,00 – 800,00 € 

c. Aktualisierte I. B. (ohne/mit Sitzung) 
 

50,00 – 250,00 € 

d. Stellungnahme Geschäftsführung 
 

50,00 – 100,00 € 

e. Zwischenfallsmeldungen (gestaffelt nach Beratungsaufwand) 
 

50,00 – 400,00 €  

2. Multizentrische Klinische Prüfung/Studie (AMG, Federführung; 

MPG) 

 

 

a. Votum (zustimmende/ablehnende Bewertung) 
 

2.000,00 - 6.000,00 € 

b. Amendment/nachträgliche Änderungen 
      Formale Prüfung 
      Inhaltliche Prüfung 
      Neubewertung des Votums 
 

 
100,00 – 400,00 € 
800,00 € 
1.500,00 € 

c. Aktualisierte I. B. (ohne/mit Sitzung) 
 

50,00 – 250,00 € 

d. Stellungnahme Geschäftsführung 
 

50,00 – 100,00 € 

e. Zwischenfallsmeldungen (gestaffelt nach Beratungsaufwand) 
 

50,00 – 600,00 €  

f. Jahresbericht 
 

50,00 – 500,00 € 

g. Nachmeldung von Prüfstelle/Prüfer 
 

50,00 – 250,00 € 

h. Studienabbruch 
 

100,00 – 250,00 € 

3. Multizentrische Klinische Prüfung/Studie (AMG, beteiligte 

Kommission) 

 

 

a. Votum (zustimmende/ablehnende Bewertung) 
       Mitberatung und/oder Stellungnahme zur lokalen Prüfstelle 

750 € 

b. Nachmeldung von Prüfstelle/Prüfer 
 

50,00 – 200,00 € 

c. Amendment (gestaffelt nach Beratungsaufwand) 
 

100,00 – 250,00 € 

d. Zwischenfallsmeldung (gestaffelt nach Beratungsaufwand) 
 

100,00 – 200,00 € 

 



 
4. Berufsrechtliche Beratung 

 
 

a. Forschungsvorhaben nach MPG 

 

 

a1. Stellungnahme (Votum) 
 

750,00 € 
 

a2. Amendment (gestaffelt nach Beratungsaufwand) 
 

100,00 – 250,00 € 

a3. Zwischenfallsmeldungen (gestaffelt nach Beratungsaufwand) 
 
 

50,00 – 400,00 € 

b. Klinische Forschung 

 

 

b1. Stellungnahme (Votum) 
 

100,00 – 750,00 € 
 

b2. Amendment (gestaffelt nach Beratungsaufwand) 
 

100,00 – 250,00 € 

b3. Zwischenfallsmeldungen (gestaffelt nach Beratungsaufwand) 
 

50,00 – 200,00 € 

5. Gebühr für Widerspruch gegen eine Entscheidung 
 
 

Das 1,5fache der Prüfgebühr 

Wird der Antrag auf zustimmende Bewertung nach der formalen Vorprüfung, ob der Antrag 
ordnungsgemäß gestellt wurde, zurückgezogen, fallen 20 Prozent der Kosten an.  
 
Bei Anträgen nach dem Medizinproduktegesetz werden die Kosten für externe Gutachter zusätzlich in 
Rechnung gestellt. 

 
VII Beitragsfestsetzung gemäß § 4 Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 5 der  

Beitragsordnung 

 

 

Bearbeitungsgebühr (nach Aufwand) 
 

80,00 € - 200,00 €  

 
 

VIII. Widerspruchsverfahren/Einspruchsverfahren 

 

 

Erlass eines ablehnenden Widerspruchsbescheides / 
Einspruchsbescheides (nach Aufwand) 
 

80,00 € - 200,00 €  

 
 
 


